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 Veröffentlicht am 04.02.2020

Norm

PVG §9 Abs2 litb

PVG §10 Abs2

PVG §22 Abs2

PVGO §1 Abs1

PVGO §4

Schlagworte

Lehrfächerverteilung als Diensteinteilung zustimmungspflichtige Maßnahme; zweiwöchige Frist zur Stellungnahme;

Herstellung des Einvernehmens; Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden

Rechtssatz

Dem stellvertretenden DA-Vorsitzenden stand im Verhinderungsfall der Vorsitzenden lt. PVG nicht nur frei, zu einer DA-

Sitzung einzuberufen, wenn die Dringlichkeit des Posteinlaufs eine solche erforderte, sondern er war nach § 22 Abs. 2

erster Satz PVG vielmehr dazu verpflichtet.
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